
Vertrag

anrischen

der Landeshauptstadt Hannover
-vertreten durch den Oberbürgermeister-
Trammplatz 2
30159 Hannover - im Vertragstext ,,Stadt" genannt -

und

dem Ev.{uth. Stadtkirchenverband
-vertreten durch den Stadtkirchenvorsta nd-
Hildesheimer Straße 1 651 167
30173 Hannover - im Vertragstext,,Ev. Kirche" genannt -

als Vertreter der ev. Kirchengemeinden mit Kindertagesstätten in Hannover (nach Anlage 1)

über die Förderungsvoraussetzungen und Förderungsbeträge der kirchlichen evange-
I ischen Kindertagesstätte n

Präambel

Die Ev. Kirche und die Stadt erkennen das Recht eines jeden jungen Menschen auf Förde-
rung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemein-
schaftsfähigen Persönlichkeit gem. des Sozialgesetzbuches - Achtes Buch (Vlll) - Kinder
und Jugendhilfegesetz sowie des Nds. Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder (KitaG)
an. Gemeinsam mit Eltern und Erziehungsberechtigten die Erziehung von jungen Menschen
zu unterstützen, Familien zu beraten und dafür Angebote in Kindertagesstätten zu schaffen:
unter diesen Gesichtspunkten vereinbaren die Stadt und die Ev. Kirche in partnerschaftlicher
und vertrauensvoller Zusammenarbeit nachstehenden Vertrag.

1. Allqemeine Förderunqsvoraussetzunqen

Die Gewährung von Zuwendungen nach diesem Vertrag setä nur bei Erfüllung der nachste-
hend aufgeführten Voraussetzungen ein:

. Vorlage eines pädagogischen Konzepts für die mit der Betreuungsarbeit verfolgten
Ziele - das Konzept hat die Grundwerte der heute für Gruppenpädagogik vorhande-
nen pädagogischen Konzeptionen zu erfüllen. Es ist in diesem Zusammenhang dar-
zulegen, wie die Aufgabe der fachlichen Fort- und Weiterbildung sichergestellt wer-
den soll

. Vorlage einer Betriebserlaubnis gem. S 45 SGB Vlll

. Förmliche Anerkennung bav. Beschlussfassung durch die zuständigen Ratsgremien
der Stadt

. Für lntegrationsgruppen und Kindergruppen mit Einzelintegration ist die Einhaltung
des Verfahrens aus DS Nr. 2735197 erforderlich (Anlage 2 - Voraussetzungen zur Er-
langung städtischer Förderm ittel)



t '

Geförderl wird die in der Betriebserlaubnis (gem. S 45 SGB Vlll) und im Förderbescli{,d
Stadt festgelegte Gruppensiruklur und PlaEzahl, In der Anlage 1, db Bestandteil deei\
gea ist, sind alle GruppenstruKuren am 01.01.2009 verbindlich festgelegt.^Sie sind dip
für die Flnanzierung, VorausseEung ist außerdem, dass die betrguien Kinder ihrEri
WohrrsiE in Hannover haben (Ausnanme siehe S 6 Betreuung auswärtiger Kinder).
Plätee an Dritte, z.B Firmen, vergeben, erfolgt helne Förderung für dieee Plätze c
Landeshauptstadt Hannover.

2. Struktur- rt'! d U mfano$veränderlpnoee

Grundlage für die nach diesem Vortrsg zr, fördemden Gruppen sird die Besphlüsse
tischen Gremien der Staclt, Veränderungen b€i Belegung, Alteßstrutfiur und
ten sind beim Fachberaich Jugend und Familie schrif;lich zu beantragen.
In diesen Fällen ist eine erneute Entscheidung der politischen Gramien der Stadt
ftihran. Dieses Vefahren wird vom Fachbereich Jugend und Fanlilie eing€lcitet
Förderbescheid abgeschlossen. Die so erfolgten Veränoerunrgen ,ivirken sich u. a.
Stundenrahmen für das pädagogische Personal aus und werüen jährlich in der
angepasst,
Beabsichtigte Schließungen von Einrichtungen sind redrtzeitig - mihd. ein Jahr vor
entsprechenden Kindergartenjahres - zwischen den V€rtragspartnqrn abzustifimen, i
Dia Sladt behält sich vor, die laufende Förderung nach diesern Vertrag zu kü
mehr als fünf Plätze in einer Gruppe für einan Zeitraum von zwei Monaten bder
belegt sind. Nachweise über Cie rnonatliche Belegung der Einrichtungen sind von r
Kirche auf Anforderung durch die Stadt vorzulegen

s 1
Leistungen der Stadt

1, Die För.d€func dursh diF StadlLelnheillot ausschliaßtich

. Zuwendungen für Personal und Sachkosten

. Zuwendungen für ausfallande Elternbeiträge

2. Betreuunsslgrmen ln den KiEdailaoesef,ägon
(gem.Nds .  K l taG $  1Abs ,2u .3 ,  S  3Abs .8 )

. Krippe (bis zur Vollendung des 3. Lebonsjahres)

. Kindergarten (von der Vollerrdung des 3. Lebenslahres bis eur Einschulung)

. Kindargarten - lntegrationsgruppe
r Kindergartengruppa mit Einzetintegration
. Hort (Beireuung vrcn Grundschulkindem)
o Aftersübergreifende Gruppen (AüG)

3, TäFllehe Betreuu-rp$elton



. 3 Std. / bis 15:00 Uhr . halbtaqs mit Essen

. 4 Std. / bis 16:00 Uhr

. 5 Std. / bis 17:00 Uhr

. 6 Std. / bis 18:00 Uhr

4. Ermittlunq der Zuwendunoen für die Kitas

Die Zuwendungen werden wie folgt ermittelt:

, u\t.
t Zzgl.
, abzgl.
. abzgl.
.  abzgl.

Personalkosten/Pädagogisches Personal (g 1 Ziffer 5)
Personalkosten/Nichtpädagogisches Personal (g 1 Ziffer 8)
Sachkosten l, l l , l l l  (g 1 Ziffer 9)
Elternbeiträge und Essengeld (g 3)
Landesfinanzhilfe (g 5)
Gruppenpauschale/Eigenbeteil igung Ev. Kirche (g 2)

Die Pauschalbeträge für das pädagogische Personal werden wie folgt ermittelt und fortge-
schrieben:

. Krippe, Kiga, Hort

5.2 Ermittlunq der Kosten pro Jahreswochenarbeitsstunde

1. TV-L Tabellenentgelt = Sozialversicherungsbrutto
? zuzüglich Sozialversicherung / Arbeitgebelanteil*
3. Zwischensumme x 12 Monate
4. zuzüglich Jahressonderzahlung (incl. AG Anteil Sozialversicherung*)
5. dividiert durch wöcheniliche tarifliche Arbeitszeit

= Kosten pro Jahreswochenarbeitsstunde
'Berechnung Arbeitgeberanteil/ Sozialversicherung:

a) Krankenversictrerung
b) zuzüglich Rentenversicherung' 
c) zuzüglich Arbelblosenversicherung

:i :Eü8ii:l il?i[?8131,]ä,?3,"n"

1 Leitung . TV-L EG 9; Stufe 5
. Erstkraftbereich o f\,r-[ EG 8: Stufe 5
. Zweitkraftbereich . TV-L EG 5; Stufe 4
.  HeilpädagogischeFachkraft

(nur Einzelintegration )
. TV-L Mischwert ErstkrafVZweitkraft



5', 3 Fortschrelbu no der PeraBpF! koste noauschaln

Anderungen in dgr sozialwrsicherung werden immer zum 01.01. jades Jahres
Tarifvertragliche Anderungan werden €|gf-Nggh!4eiq durch die Ev.,Kiiche rnrn dar
kannt, Grundlage für die Personalkostenberechnung ist der TV-L li.v.m dem
Arbeite- und Dienstrechtlichen Kornmission der Konföderation evangelischer KircheÄ
dersachsen bzw. seine sich anschließenden oder ihn erseEenden Folgetarifverträge,

Der bewilligte Umfarrg des Stundenrahrnens für das pädagogischetFersonat in den
gesstätbn resultiert aus der Surnme der täglichen Betreuüngszeit und der,Mindest
des S 4 Nds.KitaG.

Die Höhe der Kosten für das pädagogische personat ergibt;sich aus dern
wert ($ 1 ziffer 5.1) multipliziert mit dem oben genannten Stuncjenrahmen,

Auf Antrag und gegen Nachweis der Notwendigkeit werden ftlr Früh, oder Spätdiens
re Personalstunden im pädagogischen Bsreich gewährt. Scnrieit mit Zustirnmung ir
eln Früh- oder Spätdienst durchgeführt wird, erhöli die Ev. Kirche die bewilligtan
der Grundlage des Mischwertes für Erst- und Zrryeitkraft (Basiswerti$1 Ziffer 5.1)

5.5 Sonstiqe Personalkosten

Für dia Freistellung der Mitarbeitervertretung und die Kosten für die
übernimmt die Stadt pauschai 't 1S,000 € im Jahr.

6. Feg.euil0q vogEärdqqFchiilern in Horten

Werden nachweislich rnindestens avei Förderschülerlnnen aus nicht verlässlichen
sohulen in einer Hortgruppe betreut, können hierfür auf Antrag $ stunoen
schalfür das pädagogische Personat berücksichtigt werden {Baliswert: g t
we rt ErstkrafUZweitk raft ).

7. F.ogpgratio n S chute/,J qg,?ndhi tfa

verpflichlet sich die Ev. Kirche im Rahmen von Kooperaüonsvefträgen mit
Grundschulen zur Organisation des läglichen Betreuungsangebota.r für die t. undi
sen, wird das anerkennungsfähige Stundenvolumen der Jeweilig6h Einriihtung eq
pauschal um ä Wochenstunden erhöht (Basiswerh ti I Alfar S.1 Misöhwipauschal um ä Wochenstunden erhöht (Basiswerh S 1
krafUZweitkraft). im Gegenzug werden die Förderrnittet des Landes pauschal in
bracht.

8. Persona I koste n/ N I chtgäCq gp,,F! sF,hes pe rsona I
, i  [ ;Die. Eing^ruppierung des technischen Parsonals erfolgt nach dern w-L unter Maßgd# ft1 Zlffer 5"2 und 5.3. 

- r i

Verainbart wurden für die Küchenkraft und für die Reinigunggkraft fdlgende Werte:

äffer 5.r1

a chenkraft



8.1 Küche/Reiniquns

Für die Küchen und Reinigungsleistung in den Einrichtungen übernimmt die Stadt die Kosten
auf folgender BerechnunQsgrundlage: aus den nach Ziffer 8 ermittelten Personalkosten wird
ein Mischwert mit je 50% gebildet. Ebenso wird ein Grundwert auf Basis der Vorjahresab-
rechnung ermittelt.
Dieser Grundwert wird dividiert durch die Vorjahrespauschale (Mischwert) und anschließend
mit dem aktuellen Mischwert multipliziert und so fortoeschrieben.

9. Sachkosten

9.1 Alloemeine Sachkosten I
Für die Bemessung der laufenden Zuwendungen je genehmigtem Platz werden die nachste-
hend a ufg efü h rte n Sach koste nbeträge pa uscha liert ei n g esetzt:

Betreuungszeit A/ariante

Sachkosten/Kind

Krippe, Kiga

bis 6 Std. über 8 Std.
. Hort 6 Std.

HORT

3 , 4 , 5
Stunden

Spielmaterial - monatlich 2.63 € 3 , 1 5  € 2,63  €

Elternarbeit - iährlich 1 .57  € 1.57 € 1 , 5 7  €

Betreuung - iährlich 20,36 € 20.36 € 20,36 €
Verpflegung (Selbstherstellung) (wenn Mittag-
essen angeboten wird) - monatlich

Verpflegung (Fertigkost) (wenn Mittagessen
angeboten wird) - monatlich

17,25 €

24,71€

17,25 €

20,71€

17 ,25  €

20,71€

Sonstige Kosten - monatlich 5,66 € 5,66 € 5,66 €

Veruraltung - monatlich 19,41 € 19,41 € 1 9 , 4 1  €

9.2 Fortschreibunq der Sachkosten L

Die Sachkostenpauschalen nach $ l Zitfer g.1 werden nach den im Haushaltsplan derStadt
getroffenen Festlegungen für Kindertagesstätten in städtischer Betriebsführung fortgeschrie-
ben.

9.3 Sachkosten ll und lll

Die Sachkosten ll beinhalten die laufenden Betriebskosten (Pflege der Außenanlagen, Ener-
giekosten, Glasreinigung, Fußwegreinigung und Öffentliche Lasten). Für die Ermittlung der
Kosten werden von der Ev. Kirche die Kosten für die in der Anlage I genannten Kinderta-
gesstätten aufgelistet und durch Rechnungskopie oder in anderer geeigneter Form nachge-
wiesen. Maximal werden Sachkosten ll in Höhe von 500.000 € pro Jahr durch die Stadt an-
erkannl, darüber hinausgehende Beträge trägt die Ev. Kirche selbst.



Die Sachkosten lll beinhalten einen Zuschuss zur InetanChaltung, Der Ev. KirchC i
Nachweis ein Festbeträg von max. 55.000 € jährlich durch dle Stradt zur Veffügung

s 2
Leistungen der Klrche

Die Ev. Kirche beteiligt slch an der Finanzierung der Betriebskosten für
nannten Kindertagesstätien. Die Mittel werden nlcht direkt an die Städt
bei der Berechnung der Abschlagszahlungan und der Jahresabrechnung
Die Höhe der Gruppenpauschate wird ab dem 01.01.2009 für die Dauer das
einen Betnag von 14.000 € je Gruppe (Krippe, Kiga, AÜG, tlort)ftir die Ki
verbandlicher Trägerschaft der Ev. Kirche festgalegt. Dies ibt undbhängig von deinl
lich gewährten Leistungen seitens d6r Landeskirche.

s 3
Leistu n gen der Eltern/Sorge berechtigten

1. An-rechnuna von Elternbeiträger?

Zur Ermlttlung der laufenden Zuwendungen werden für db ,leweilige Aereuungi{er]
Betreuungsforrn gg% des entsprechenden Elternhöchstbeiträges in Abzrag gebraol"lt.j
lage hierfür ist die städtische Entgeltregelung in der jeweils güttigeh Fassung. izu s ätzlich zu de n E d;m be itrdd; 

-;.;ä 
ää iür I "l;;' ;ffiffiigiä;' Ci"E-mit"M itrases{e

natlich € 30,- Essengeld zu gg o/o in Abzug gebracht, 
i

Die zugrunde gelegte Gruppenstruktur richtet sich nach der Anlage I unter Maßgahbi
fern 1 und 2 dieses Vertrages. ;

die in
abgeführt,i

gä

Ln-

2. Ausf?llende E!!glnbji!{ä.9.e und EssenEeld i 
',

i , i

Die Differenz zwischen den auf Grundlage der städtischen Entgeltregelung nerechl{te$rund
in dieser Höhe vom Träger festgeseäen Elternboitrages und dern ,Höchslbetrag winii 

{*n"nentsprechenden Nachweis auf Antrag von der Stadt erstattet, 
i ü

s 4  i
I ntegrati onsgruppen/ Ei nzel integrätion

Die Finanzierung von Iniegrationsgruppen und Kindergruppen mit Einzelintegrationl
bandseigene Kindertageseinrichtungen im Stadtgebiet Hannover ergibt sich aus d(
KitaG, 2. DVO-KitaG irr Verbindung rnit der städtischen Drucksaclte 2735197, Anlagel



s 5
Leistungen durch Dritte

Voraussetzung für die Gewährung der Zuwendung ist, dass die Ev. Kirche die Anträge auf
Landesförder:mittel für Kindertagesstätten termingerecht stellt. Die Landesfinanzhilfe wird
nicht direkt an die Stadt abgeführt. Sie findet vielmehr im Rahmen der jährlichen Abrechnung
und bei der Ermittlung der Abschlagszahlung Berucksichtigung.
Die Anrechnung erfolgt auf Basis der nach $ 1 Ziffer g unO 5 festgelegten Stundenumfdnge
in der jeweils vom Land für die pädagogischen Fachkräfte festgelegten Hof'". Kommt es bei
der Beantragung der Landesfinanzhilfe zu einem Einnahmeverlust, gleicht die Ev. Kirche
diesen selbstständig aus.

s 6
Betriebsbeginn / Betreuung,,Auswärtiger Kinder,,

Maßgeblich für den Betriebsbeginn ist der in der Betriebserlaubnis des Niedersächsischen
Kultusministeriums (Nds. Landeljugendamt) genannte Zeitpunkt; es sei denn, der tatsächli-
che .Beginn erfolgt später. Die Zuwenoungen nach diesem Vertrag werden in voller Höhegewährt, wenn die Einrichtung lt. Betriebsörlaubnis spätestens bis 2um 14. Tag des Kalen-
dermonatseröffnetwird. Bei Betriebsbeginn ab oem i5. Tag werden die Zuwendungen hal-biert.

Betreuunq "Auswärtiqer Kindef,

Für Plätze, die mit Kindern belegt werden, deren Eltern ihren gewöhnlichen Aufenthalt nach
S 96 l9B Vlll außerhalb des Städtgebiets begründen (i.d.R. Eistwohnsitz) entfäilt die städti-sche Förderung.
Bereits gewährte Zuwendungen werden für maximal ein Jahr auch rückwirkend zurückgefor-
dert' Dies gilt sowohl für die laufenden Zuwendungen, als auch für die Gewährung ausfallen-der Elternbeiträge.
Ausnahmen:

o worlfi Kinder aufgrund der Regionsvereinbarung gefördert werden. Hiezu gilt das
dortfestgeregte Verfahren für Neuaufnahmen unä ümzüge.

' für Kinder, die im Rahmen des Swing-Abkommens mit der Stadt Garbsen betreut
werden.

' für Kinder mit Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz bei Umzug nach außerhalb
der Region Hannover auf vorherigen Antrag für bis maximat drei Monate nach dem
Urnzug.

' für Mitarbeiterkinder des pädagogischen Personals der betreuenden Kindertagesstät-
te.

ln allen Fällen maßgeblich ist der Zeitpunkt der ordnungsbehördlichen Meldung.

7



s 7
Ubergangs- und Schlussvorschriften

1. Aufnahme der Kinder

Die Ev. Kirche sichert verbindlich zu, däss dae in der Anrage 1 genannten Einri
bereit sind, Kinder ohne Rücksicht arJf ihr Bekenntnis unO ihre Nätionatität irn

Mitarbeiter einstellen werden

Ratt
genehmiglen und zur verfügung stehenden ptäbe in den Kindertagesstätten

?. Veftmqsdauer

' Der Vartrag tritt mit Wirkung vom 01 01.2009 in Krett und wil.ü für 5 J
31 . 1 2.201 3 geschlossan.
Der vertrag verlängert sich autornatisch urn ein weiteres Jahr, wenn nicht
1?m. -d-er vertragspartnor mit einer Kündigungsfrist von elrern Jahr gekünd
Die Kündigung bedarf dar schriftform und isierstmntig zurn 31 .12.i013
Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wiöntiigem Gruno bk
Pafteien vorbehalten 

- 
i

3,,,,Sc, lqlpesbestlmm u n q

Nabenabreden sind nicht getroffen. Anderungen des verhages bedürfen a,r ifrrer fni
keit der schriftform. Von diesem schriftformLrfordernis köihen bieide
d u rch gegense itiga sch rifttiche Vere in ba ru n g en freigestet lt we rden .

Die bisherigen Regelungen der Stadt zur Bezuschussung der r,narbandseigenen Kinoi
stäitlen, sowie sie die in der Anlage 1 aufgeführten Einrlchtungen betreffän, werd€n
aufgehoben.

Die Rechtsbeziehungen zwischen den Einrichtungsträgem und der Ev.
diesen Vertrag nicht benihrt.

Die Fv, Kirche sichert verbindlich zu, dass die in Anlage 1 genannlen Einrir
nach fachlichen und pädagogischen Gesichtspunkte-n erfördertichen Mita

bis

Kirche werdd

tseidan in.der Anlage 1 unter Nr. 1 bis 42 aufgeführten Kindertage$stätten ist die zr.li
ev.'luth. Kirchengemeinde, vartreten durch ihren Kirchenvorstanä, tEigentümerin das
stücks einschl ießl ich d er Ki rderta ges stätte.

Die Hausgrundslücke lGpellenstraße 7 und 7 A sind Eigentum der stadt. lm
auf den ailischen der Kirchengemeinde und der staät aogesi:ntoslänen
18.12"2008 verwiesen.



Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die
Gültigkeit des Vertrages im-Übrigen nicht berührt. Die Vertragsparteien:verpflichten sich,,die
unwirksame Bestimmung durch eine wirksame Bestimmung zu ersetzen. Entsprech"na""
gilt, soweit dieser Vertrag lückenhaft sein sollte.

Der Vertrag wird in 2-facher Ausfertigung ersteilt (1 x stadt, 1 x Ev. Kirche).

H a n n o v e r ,  7 f  { p r t  / t o 4 o Hannover, 19 , O/ . Jf ttO
Landeshauptstadt Hannover
Der Oberbürgermeister
ln Vertretunq

Ev.Juth. Stadtkirchenverband Hannover
- Stadtkirchenvorstand -

der Landeshauptstadt Hannover

des Stadtkirchenvorstandes



Information für die Mitglieder des Stadtkirchentages
. über den Finanzierungsvertrag

zwischen der'Landeshauptstadt Hannover (LHH) und dem Stadtkirchenverband für die
Ki n d e rta ges s tä tten in d e r tffiH*lirffi$:.;.T,:tr; m e i n d en in ki rc h en ei gen en

Vorbemerkungen:
Der bisherige Vertrag mit der Landeshauptstadt Hannover über die Finanzierung der VBE
Kindertagesstätten stammte aus dem Jahre 1994 und wurde letztmalig im Jahre 2004 mit
Wirkung zum 01.01.2005 fortgeschrieben. Schon damals zeichnete sich ab, dass die erzielten
Zugeständnisse seitens der LHH gegenüber dem Stadtkirchenverband aufgrund der erneuten
Kürzungen der Landeskirche bei den Gruppenpauschalen und der neuen Tarifuereinbarungen
nicht ausreichen würden, eine auskömmliche Deckung der tatsächlichen Kosten sowohl im
Personaibereich als auch im Sachkostenbereich zu erreichen. Es wurden daher darnals bereits
Neuverhandlungen angekündigt. Besonders im Personalkostenbereich bestand die dringende
Notwendigkeit zur Anpassung der vereinbarten Personaikostenpauschalen. Aufgrund der sich
in den Jahren veränderten Personaistruktur (älter werdenden Mitarbeiterinnen) und
veränderten Stellenbewertungen (Bewährungsaufstiege, Leitungskräfte höher eingruppiert)
war die reine Fortschreibung der Personalkosten autgrund der tariflich vereinbarten
Gehaltserhöhungen allein nicht mehr auskömmlich. Durch die Wiedereinfiihrung der
Sonderzuwendungen ab 2007 hatte sich die Differenz zwischen den Pauschalen und den Ist-
Kosten weiter erheblich vergrößert. In jahretangen und schwierigen Verhandlungen konnte
ftir die Jahre 2007 und 2008 jeweils eine Einzeilalllösung bis zum Abschluss eines neuen
Vertrages eneicht werden. Ab dem 0i.01.2009 giit nunmehr der als Anlage beigelugre
Vertrag mit einer Gesamtlaufzeir von 5 Jahren.

Personalkosten S1 5.1 - 5.- l :  I  - 8.1
Die Personaikosten. sowohi im pädagogischen ais auch im technischen Bereich, bezogen sich
auf Werte aus dem BAT. Durch die Umsteliung aut'den TV-L mussten neue Pauschaiwerte
fbstgelegt werden. Für den neuen Vertrag konnte erreicht werden. dass die Pauschaiwerte auf
den TV-L umgesteilt werden, der TV-L genereil als Berechnungsgrundlage anerkannt wurde
(incl. Sonderzahlungen) und die Werre auf den Durchschnitt der Eingruppierung der
illitarbeiter Stand 01.01.2009 neu festgeschrieben wurden. Erstmalig gibt es auch eine
Pauschaie für den Leitungsbereich.
Im Gegenzug wurden die Zuweisung für Vertretungskosten sowie die Zuweisung für
Berufspraktikanten, die es seit Jahren in den Einrichtungen nicht mehr gibt, ersatzlos
gestrichen. Vertretungskosten müssen somit zukünftig aus den Überschüssen. die
insbesondere bei Personaiveränderungen aufgrund der niedrigeren Eingruppierung entstehen,
mit finanziert werden.
Des Weiteren wurden die Beitrage zur Berufsgenossenschaft (gedeckelt siehe 5.5) und das
Sanierungsgeid als Bestandteiie der Personalkosten als abrechnungsfühig anerkannt.



Mita rbeitervertretung 5.5
Die Kosten fiir die Mitarbeilervertretung werden auch weiterhin als abrechenbare Kosten
anerkannt. Neu ist die Deckelung der Kosten bei 55.000; € jährlich.

S a c h k o s t e n I g . l - 9 . 2
Die Sachkosten für Spielmaterial, Elternarbeit, Betreuung, Verpflegung und sonstige Kosten
sowie der VKU orientieren sich an den auch für alle anderen Träger geltenden Werten. Für
die Bemessung werden je genehmigten Platz und Monat diese Kosten pauschaliert
zugewiesen und gemäß Haushaltsplan der LHH fortgeschrieben. Dieses war auch in der
Vergangenheit so.

Sachkosten II 9.3
Die laufenden Betriebskosten (Ptlege der Außenanlage, Energiekosten, Glasreinigung,
Fußwegreinigung und Öffentliche Lasten) werden auf Nachweis bis zu einer Höhe von
500'000,- € übemommen. Es sind Einzelnachweise zu erbringen. Bislang wurde anhand von
10 Beispieikindertages.stätten ein Betrag für aile Kindertagesstätten hochgerechnet. Es gab
keine Deckelung. Die Höhe entsprach ungeführ der neuen Summe.

Sachkosten III  9.3
Ais Zuschuss fur die Instandhaltung der gesamten Cebäude wird wie schon bisher ein
Festbetrag von 55.000,- € jähriich zur Vertiigung gestellt.

Eigenbetei l igung des Stadtkirchenverbandes Q 2
Für jede Gruppe in einer VBE-Kindertagesstätte zahlt der Stadtkirchenverband pauschal
14.000,- € an die LHH. Die Summe enechnet sich aus der von der Landeskirche an den
Stadtkirchenverband gezahlten Zuweisung (Stand 01.01 .2009). Für Gruppen in
Kindertagesstätten. die sich in keinem kircheneigenen Gebäude befinden, ist ,üt,i'ttig
keine Eigenbeteiiigung zu zahlen (BKE-Kindertagesstätten). Bislang wurde je Grupp!
(Vormittags. Canztass. Hort. Krippe) 213 d,er L;urileskirchlichen Zu*eisung, diele Art'der
Gruppe unterschiedlich war. an die LHH weitergeleitet. Zukünlrig spielt die Art dlr Gruppe
keine Rolie mehr bei der Berechrunq. Grunnenrinderungen sind daher für äen
Stadtkirchenverhand kostenneutral. Jede zusäfzl iche C.upp. uU O.n Ot-01.2009 kostet
danach dauerhatt aber 1'1.000.- €. Die Pauschaie ist auf 5 Jahrl festgeschrieben. Andemngen
im Bereich der Zuweisung seitens der Landeskirche tiihren nicht zur Ana.-ng ä..
Gruppenpauschale (sowohi negativ als auch positiv).

Sonstige Vertragsbesonderheiten Nr. 2
Strukturveränderunsen bei Belegungen. Altersstruktur, Betreuungszeiten sind von der LHH
zu genehmigen. Schließungen von Einrichtungen sind tiühzeitiginzuzeigen (1 Jahr vorher)
Die LHH behäit sich vor die Förderung zu kürzen. wenn für einen Zeitäum ab 2 Monaten
mehr als 5 Plätze in einer Gruppe nicht belegt sind.

$ 7.2
Der Vertrag hat eine Laufzeit von 5 Jahren und tritt nickwirkend zum 0l .0 i .2009 in Kraft.



Fazit:
Durch den neuen'vertrag'wird die Finanz.ierung der Arbeit in den Kindertagesstätten aufsolide Füße gestellt' Die Personalkostenproblemu-tlt t onnl größtenteils ausgeniumt werden.Dessen unge'achtet müssefi der zur ziyt in.lnig.n-Kiniertagesstatten näch vorhandenestundenüberhang urd die Besetzung im Zweitkuti.r.i.t-reitens des stadtkirchenverb.andesweiterhin regulierl wetden, die kirchenintSrneg Zuweisungskriterien 

"" 
d;;t;;rag angepasstund die Entwicklung im Kindertagesstäftenbereich - insbesondere im Hinblick auf dieB ele gungspro blematik _ weiter UeoUa"ct t.t werden.

*tätffii,Jit*"tionen 
zum vertrag steht Hen Quinder in der stadtkirchenkanzlei gern


